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 Veröffentlicht am 27.11.1963

Norm

EO §79

Vollstreckungsvertrag Österreich - BRD allg

Rechtssatz

Die unmittelbare Zustellung der Klage mittels internationalen Rückscheins ist unzulässig. Entscheidend ist nach Art 2 Z

2 lit a und Art 7 Abs 2 des Deutsch-Österreichischen Vollstreckungsvertrages, ob die Zustellung der Klage

ordnungsgemäß war. War dies nicht der Fall, dann kann dieser Mangel nicht mehr durch die ordnungsgemäße

Zustellung des Versäumungsurteiles behoben werden.
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